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Editorial

Impressum Verantwortlich für den Inhalt: Michael
Boettcher, Mitglied der Geschäftsführung der BG ETEM,
Geschäftsführer der Branchenverwaltung Druck und
Papierverarbeitung / Schriftleitung Arbeitssicherheit:
Albrecht H. Glöckle, Leiter Aufsicht und Beratung der
BG ETEM, Leiter des Fachbereichs Druck und Papier-
verarbeitung / Redaktion: Holger Pelz / Gestaltung:

Heine/Lenz/Zizka, Frankfurt am Main / Titelfoto: IST
METZ, Nürtingen / Lithografie: City Repro, Mainz / Druck:
Brühlsche Universitätsdruckerei GmbH & Co. KG, Gie-
ßen / Der Bezugspreis für das Mitteilungsblatt ist durch
den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Nachdruck nur nach
Vereinbarung mit der Branchenverwaltung Druck und
Papierverarbeitungund mit der Quellenangabe:

»tag für tag – Zeitschrift der BG ETEM – Branchen-
verwaltung Druck und Papierverarbeitung« erlaubt. /
Erscheinungsweise: zweimonatlich / Verlag: BG ETEM
Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung,
65173 Wiesbaden, Telefon: 0611-131· 0,
Telefax: 0611-131· 8100, Internet: www.bgetem.de

Dank und Anerkennung Vor 60 Jahren trat das Gesetz über die Selbstver-
waltung in Kraft. Seither bestimmen Arbeitgeber und Versicherte gemeinsam über die
Geschicke der Berufsgenossenschaft. In der Selbstverwaltung treffen sie grundlegende
Entscheidungen, bestimmen über den Haushalt, beschließen über Präventionsvorschriften
oder Satzungsänderungen. Das entspricht dem Gedanken der Sozialpartnerschaft, der
den Aufbau der Bundesrepublik Deutschland prägte.

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Selbstverwaltung gehen aus den Sozialwahlen her-
vor. In diesem Jahr ist das nun zum elften Mal geschehen. Selbstverwaltung funktioniert
nur, wenn sich Menschen finden, die bereit sind, dieses Ehrenamt zu übernehmen, Zeit
zu opfern, sich einzusetzen. Glücklicherweise haben das in den vergangenen Jahrzehnten
immer wieder zahlreiche Frauen und Männer getan.

Unser Dank gilt allen, die sich bis heute in die Selbstverwaltung eingebracht haben.
Sie haben viel bewirkt, denn ihre praktischen Erfahrungen aus dem Betriebsalltag sind in
die Arbeit der Berufsgenossenschaft eingeflossen. Vor allem unsere Präventionsarbeit
hat von den zahlreichen Impulsen aus der Selbstverwaltung profitiert. Als nur ein Beispiel
von vielen sei die Initiative zur Reduzierung der Lösemittel im Offsetdruck erwähnt, die
ohne ihre Unterstützung kaum möglich gewesen wäre.

Unser Dank gilt aber auch allen, die ihre Arbeit in der Selbstverwaltung fortsetzen oder
neu hinzukommen. Wir erleben eine Zeit des Übergangs, die durch das Zusammenwachsen
der BG ETEM und die sich verändernden politischen Rahmenbedingungen geprägt wird.
Es ist ganz sicher eine herausfordernde Aufgabe, in dieser Zeit unserer Selbstverwaltung
anzugehören. Aber es lohnt sich: für unsere Versicherten und unsere Mitgliedsunternehmen.

Michael Boettcher
Mitglied der Geschäftsführung der BG ETEM
Geschäftsführer der Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung
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Aktuelles

Jahresbericht 2010 Wesent-
liche Informationen zur Arbeit der
Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse bietet
der Jahresbericht 2010. Der Bericht
dokumentiert die Unfall-, Unterneh-
mens- und Versichertenzahlen. Er
zeigt die Beitragsentwicklung auf
und informiert über Prävention,
Entschädigung, Heilverfahren und
Berufshilfe. Der Jahresbericht 2010
wird unter www.bgetem.de abrufbar
sein. Er ersetzt den vierseitigen
Einleger, der bisher einmal im Jahr
in der tag für tag eingeheftet war.

Ergonomie in der Druck-
industrie und Papier
verarbeitenden Industrie –
Broschüre neu aufgelegt
Wie geht es Ihnen am Arbeitsplatz?
Läuft alles rund, sind Sie zufrieden?
Bei diesen Fragen ist sofort zu
spüren, dass etwas sehr Wichtiges
angesprochen wird. Jeder berufs-
tätige Mensch steht unter dem Ein-
fluss, den das Arbeitsleben auf
seine Gesundheit und sein Wohl-
befinden ausübt. Es ist dabei von
großer Bedeutung, über ergono-
mische Arbeitsbedingungen Be-
scheid zu wissen. Denn hinsichtlich
Gesundheitsschutz, Zufriedenheit
und Effizienz kann nur dann eine
Optimierung erzielt werden, wenn
auch erkannt wird, was dazu an den
Arbeitsbedingungen verändert wer-
den muss. Ergonomie besitzt dem-
nach eine ganzheitliche Bedeutung.

Das Ziel der Ergonomie ist die
menschengerechte Arbeitsgestal-
tung. Arbeitende Menschen sollen
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
optimal einsetzen können. Eine

ergonomische Gestaltung fördert
daher eine hohe Qualität des Ar-
beitsergebnisses und eine hohe
Produktivität. Diese Zielsetzung
ist gleichzeitig auch mit wirtschaft-
lichen Aspekten verknüpft, denn
es kann nur effektiv und effizient ge-
arbeitet werden, wenn die Mitarbeiter
aufgrund ergonomisch gestalteter
Arbeitsbedingungen sicher, gesund
und damit leistungsfähig agieren
können.

Die neu aufgelegte Broschüre will
dies unterstützen, indem sie einen
Überblick über Ergonomie in den
Bereichen Druck und Papier verar-
beitende Industrie bietet. Sie richtet
sich sowohl an Unternehmer bzw.
betriebliche Vorgesetzte, aber vor
allem auch an die Mitarbeiter selbst.
Denn eine Verbesserung in einem
bestimmten Bereich ist häufig nur
dann möglich, wenn die davon be-
troffenen Mitarbeiter sich an dieser
Optimierungsaufgabe beteiligen
können. Hierzu werden entsprechen-
de Handlungsspielräume, aber auch
Kenntnisse der Ergonomie benötigt.

Im Idealfall entsteht eine »Partizi-
pative Ergonomie«, in der das Erfah-
rungswissen der Mitarbeiter mit der
Ergonomie erfolgreich verknüpft
werden kann.

Mitgliedsbetriebe können die
Broschüre kostenlos anfordern
unter medien.dp@bgetem.de oder
unter Fax 0611-131·8222 [ Bb ]
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Druck und Papierverarbeitung Anlage 5/Unfälle, Berufskrankheiten

Gefahr-

tarifstelle

1

2

3

4

5

6

7

8

Gewerbszweig-

Gruppe

10

5

9

6

20

36

39

41

40

42

50

52

21

54

32

33

2

31

1

69

Gewerbezweig-Gruppenbezeichnung

Druck, Druckvorstufe

Herstellung v. Kopien, Fotolabor (-entwicklung), Sofortbilder

Herstellung v. Druckvorlagen, Grafik-, Medien-, Kommunikationsdesign

Gesamt

Fotografie, Fotodesign, Bildberichterstattung, Pressefotografie

Herstellung von Tapeten

Herstellung von Buchbindereierzeugnissen, Folienschriften

Herstellung von Ordnern, Schnellheftern, Ringbüchern

Herstellung von Artikeln aus Kunststoffen

Gesamt

Herstellung v. (Flach-)Beuteln, Tüten, Papier-, Kunststoffsäcken, Filtern

Herstellung von Briefhüllen, Papierausstattungen

Herstellung von Paus- und Wachspapieren, gummierten, lack. Papieren

Herstellung von beschichteten Papieren, Folien, Buntpapier

Gesamt

Herstellung von Zellstoffwatteartikeln, Papiertaschentüchern

Herstellung / Verarbeitung von Wellpapieren und Wellpappen

Gesamt

Herstellung von Kartonagen, Spielwaren, Displays, Werbemitteln

Herstellung von (Rund-) Hülsen oder Gefäßen, Isolationsteilen

Gesamt

Handunternehmen im Bereich Printmed., (Druck-) Weiterverarbeitung

Herstellung von Faltschachteln (einschl. Konfektionierung)

Gesamt

kaufmännisches und verwaltendes Personal

Heimarbeit

Gesamt

Fremdartige Nebenunternehmen

Gesamtzahlen

Betriebe

Betriebsteile

2009

10.585

1.888

21.404

23.292

15.535

12

4.609

15

84

20.255

259

25

26

148

458

68

89

157

760

46

806

1.029

212

1.241

55.548

657

56.205

11.630

124.629

Versicherte

2009

386.870

9.341

55.102

64.443

22.313

1.380

39.896

575

3.565

67.729

17.187

1.670

1.197

7.567

27.621

5.113

13.618

18.731

13.060

2.500

15.560

8.409

13.983

22.392

109.330

5.237

114.567

64.224

782.137

Gesamtzahl*

der Unfälle

2009

8.210

112

434

546

209

76

1.033

17

159

1.494

771

102

74

326

1.273

288

674

962

519

127

646

36

547

583

654

23

677

780

15.171

Arbeits- und

Dienstwegeunfälle*

2009

7.371

80

284

364

159

66

883

16

134

1.258

689

88

70

293

1.140

262

602

864

448

115

563

29

460

489

329

20

349

497

12.895

Angezeigte

Berufskrankheiten**

2009

386

5

16

21

9

2

27

7

20

65

32

7

5

23

67

11

50

61

20

5

25

29

29

11

11

6

671

Wegeunfälle

2009

839

32,00

150,00

182,00

50,00

10,00

150,00

1,00

25,00

236,00

82,00

14,00

4,00

33,00

133,00

26,00

72,00

98,00

71,00

12,00

83,00

7,00

87,00

94,00

325,00

3,00

328,00

283,00

2.276

Wegeunfälle je

1.000 Versicherte

2009

2,17

3,43

2,72

6,15

2,24

7,25

3,76

1,74

7,01

22,00

4,77

8,38

3,34

4,36

20,86

5,09

5,29

10,37

5,44

4,80

10,24

0,83

6,22

7,05

2,97

0,57

3,55

4,41

2,91

Arbeits- u. Dienstwegeunfälle*

je 1.000 Versicherte

2009

19,05

8,56

5,15

13,72

7,13

47,83

22,13

27,83

37,59

142,50

40,09

52,69

58,48

38,72

189,98

51,24

44,21

95,45

34,30

46,00

80,30

3,45

32,90

36,35

3,01

3,82

6,83

7,74

16,49

* ohne Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit ** einschließlich der Mitteilungen nach § 3 BKV

80

284

364364

159

66

883

16

134

1.2581.258

689

88

70

293

1.1401.140

262

602

864864

448

115

563563

29

460

489489

329

20

349349

497

12.89512.895

* ohne Anzeigen auf Verda
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Entgelt- u. Versiche-

rungssumme in Euro

4.504.657.132

173.097.912

1.163.660.382

1.336.758.294

352.488.343

44.254.674

607.741.470

9.945.788

106.157.468

1.120.587.743

467.345.725

43.935.466

38.297.917

238.991.674

788.570.782

155.116.914

429.968.388

585.085.302

252.592.276

64.635.570

317.227.846

51.514.681

400.721.310

452.235.991

2.892.828.164

15.846.428

2.908.674.592

1.701.711.711

13.715.509.393

Beitrag in Euro

59.743.297,23

710.023,40

4.664.773,10

5.374.796,50

4.252.631,18

587.032,45

7.813.529,07

127.089,97

1.377.415,26

14.157.697,93

6.548.116,89

631.742,97

524.566,42

3.303.038,75

11.007.465,03

3.333.347,74

9.235.699,04

12.569.046,78

4.707.776,88

1.229.880,42

5.937.657,30

519.650,26

4.204.210,89

4.723.861,15

8.073.989,73

44.456,48

8.118.446,21

6.530.710,00

128.102.978,44

Versicherte

386.870

9.341

55.102

64.443

22.313

1.380

39.896

575

3.565

67.729

17.187

1.670

1.197

7.567

27.621

5.113

13.618

18.731

13.060

2.500

15.560

8.409

13.983

22.392

109.330

5.237

114.567

64.224

782.137

Gefahr-

tarifstelle

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Gewerbszweig-

Gruppe

10

5

9

6

20

36

39

41

40

42

50

52

21

54

32

33

2

31

1

69

Gefahr-

klasse

1,9

0,6

0,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

3,0

3,0

2,6

2,6

1,4

1,4

0,4

0,4

Gewerbezweig-Gruppenbezeichnung

Druck, Druckvorstufe

Herstellung von Kopien, Fotolabor (-entwicklung), Sofortbilder

Herstellung v. Druckvorlagen, Grafik-, Medien-, Kommunikationsdesign

Gesamt

Fotografie, Fotodesign, Bildberichterstattung, Pressefotografie

Herstellung von Tapeten

Herstellung von Buchbindereierzeugnissen, Folienschriften

Herstellung von Ordnern, Schnellheftern, Ringbüchern

Herstellung von Artikeln aus Kunststoffen

Gesamt

Herstellung v. (Flach-)Beuteln, Tüten, Papier-, Kunststoffsäcken, Filtern

Herstellung von Briefhüllen, Papierausstattungen

Herstellung von Paus- und Wachspapieren, gummierten, lack. Papieren

Herstellung von beschichteten Papieren, Folien, Buntpapier

Gesamt

Herstellung von Zellstoffwatteartikeln, Papiertaschentüchern

Herstellung / Verarbeitung von Wellpapieren und Wellpappen

Gesamt

Herstellung von Kartonagen, Spielwaren, Displays, Werbemitteln

Herstellung von (Rund-) Hülsen oder Gefäßen, Isolationsteilen

Gesamt

Handunternehmen im Bereich Printmedien, (Druck-) Weiterverarbeitung

Herstellung von Faltschachteln (einschl. Konfektionierung)

Gesamt

kaufmännisches und verwaltendes Personal

Heimarbeit

Gesamt

Fremdartige Nebenunternehmen

Gesamtsumme

(rundungsbedingte Abweichungen zur Gesamtumlage)
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Druck und Papierverarbeitung Anlage 4/Entgelte, Beitrag, Versicherte

710.023,40

4.664.773,10

5.374.796,505.374.796,505.374.796,50

4.252.631,18

587.032,45

7.813.529,07

127.089,97

1.377.415,26

14.157.697,9314.157.697,9314.157.697,93

6.548.116,89

631.742,97

524.566,42

3.303.038,75

11.007.465,0311.007.465,0311.007.465,03

3.333.347,74

9.235.699,04

12.569.046,7812.569.046,7812.569.046,78

4.707.776,88

1.229.880,42

5.937.657,305.937.657,305.937.657,30

519.650,26

4.204.210,89

4.723.861,154.723.861,154.723.861,15

8.073.989,73

44.456,48

8.118.446,218.118.446,218.118.446,21

6.530.710,00

128.102.978,44128.102.978,44128.102.978,44128.102.978,44128.102.978,44128.102.978,44

9.341

55.102

64.443

22.313

1.380

39.896

575

3.565

67.72967.729

17.187

1.670

1.197

7.567

27.62127.621

5.113

13.618

18.73118.731

13.060

2.500

15.56015.560

8.409

13.983

22.39222.392

109.330

5.237

114.567114.567

64.224

782.137782.137782.137782.137
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in Euro

202.364.675,96

36.739,83

-

27.323,30

-

-

9.349.307,61

1.811.010,57

16.420.956,14

-

3.826,81

-

-

3.983.196,39

22.921,86

Summe in Euro

202.401.415,79

31.618.542,68

84.326.860,69

318.346.819,16

Passiva

I. Betriebsstöcke

BG-Betriebsstock

Ausgleichslast-Betriebsstock

Insolvenzgeld-Betriebsstock

II. Verbindlichkeiten

Vorschüsse und Sicherheitsleistungen der Mitglieder

Sozialversicherungsbeiträge und Steuern

Rückstellung für Beitragsnachlässe

Betriebsmittelzuführung

Rücklagezuführung

Ausgleichslast/Lastenverteilung

Insolvenzgeld

Sonstige Verpflichtungen

Darlehen

Kredite

Altersrückstellungen

Posten der Rechnungsabgrenzung

III. Rücklage-Soll

Insgesamt
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Druck und Papierverarbeitung Anlage 3/Vermögensrechnung

in Euro

1.099,77

67.064.644,35

216,60

1.301.692,77

35.270.944,06

359.153,05

16.195.593,75

30.572.609,45

626.867,61

Summe in Euro

67.065.960,72

5.669.910,19

1.062,50

3.983.158,71

6.052.682,13

151.247.184,22

84.326.860,69

318.346.819,16

Aktiva

I. Betriebsmittel

Bestände und Guthaben

Kassenbestand

Bankguthaben

Sonstige Zahlungsmittel

Wertpapiere

Forderungen

Sonstige Forderungen, Darlehen, Vorschüsse

Altersrückstellungen

Posten der Rechnungsabgrenzung

Umlage-Soll 2009

II. Rücklagebestände

Bankguthaben

Wertpapiere

Darlehen

Grundstücke und Gebäude

Beteiligungen

Sonstige Bestände der Rücklage

Insgesamt

Ausgleichslast-Betriebsstock

Insolvenzgeld-Betriebsstock

II. Verbindlichkeiten

Vorschüsse und Sicherheitsleistungen der Mitgl

Sozialversicherungsbeiträge und Steuern

Rückstellung für Beitragsnachlässe

Betriebsmittelzuführung

Rücklagezuführung

Ausgleichslast/Lastenverteilung

Insolvenzgeld

Sonstige Verpflichtungen

Darlehen

Kredite

Altersrückstellungen

Posten der Rechnungsabgrenzung

III. Rücklage-Soll

Insgesamt

90

1.099,77

67.064.644,35

216,60

1.301.692,77

35.270.944,06

359.153,05

16.195.593,75

30.572.609,45

626.867,61

67.065.960,72

5.669.910,19

1.062,50

3.983.158,71

6.052.682,13

151.247.184,22

84.326.860,69

318.346.819,16

Kassenbestand

Bankguthaben

Sonstige Zahlungsmittel

Wertpapiere

Forderungen

Sonstige Forderungen, Darlehen, Vorschüsse

Altersrückstellungen

Posten der Rechnungsabgrenzung

Umlage-Soll 2009

II. Rücklagebestände

Bankguthaben

Wertpapiere

Darlehen

Grundstücke und Gebäude

Beteiligungen

Sonstige Bestände der Rücklage

Insgesamt
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* Rundungsbedingte Mehr- oder Mindereinnahmen
werden im Folgejahr berücksichtigt.

in Euro

2.087.812,64

353.401,67

2.252.733,27

6.791.800,11

39.754,20

258.512,11

-

-

-

6.482.445,00

18.266.459,00

151.247.184,22

Einnahmen

Umlagewirksame Beitragseingänge

Säumniszuschläge

Umlagewirksame Vermögenserträge

Einnahmen aus Ersatzansprüchen

Geldbußen

Sonstige Einnahmen

Ausgleichsumlage Ost

Entnahme Betriebsmittel

Rücklageentnahme

Überaltlast Branchenverwaltung B-DP

Insgesamt

Umlage-Soll 2009*

in Euro

31.643.901,37

1.161.834,69

7.231.776,37

62.318.640,95

75.875,12

102.432.028,50

115.573,75

9.467.135,56

2.184.083,15

1.458.027,80

444.792,51

266.707,62

13.936.320,39

11.626.460,24

2.896.472,62

154.590,27

852.567,66

15.530.090,79

129.226,96

884.398,48

35.529,59

1.049.155,03

123.948,23

2.187.943,56

-

9.215.890,76

1.811.010,57

190.437,40

9.247.088,91

2.654.525,08

11.135.204,00

-

36.566.048,51

169.513.643,22

Ausgaben

Entschädigungen

Heilbehandlung

Berufshilfe (inkl. § 3 BKV)

Verletztengeld

Rentenleistungen

Sonstige Entschädigungsleistungen

Gesamt

Prävention und Erste Hilfe

Vorschriften

Überwachung und Beratung

Ausbildung

Verbandsbeiträge

Sonstige Kosten

Erste Hilfe

Gesamt

Verwaltungskosten

Persönliche Verwaltungskosten

Sächliche Verwaltungskosten

Aufwendungen für die Selbstverw.

Vergütungen an andere f. Verwaltungsarbeiten

Gesamt

Verfahrenskosten

Rechtsverfolgung

Unfalluntersuchungskosten

Auszahlungsvergütungen

Gesamt

Vermögensaufwendungen

Sonstige Vermögensaufwendungen

Beitragsausfälle

Beitragsnachlässe

Betriebsmittelzuführung (ohne LV)

Rücklagezuführung

Übrige Aufwendungen

Überaltlast nach Entgelten

Überaltlast nach Neurenten

Ausgleichslast alt

Insolvenzgeld

Gesamt

Insgesamt

Druck und Papierverarbeitung Anlage 2/Umlagerechnung

88

Anlagen Druck und Papierverarbeitung

Druck und Papierverarbeitung Anlage 1/Auf einen Blick

2007

54.603

773.046

13.987

117,88

12.864

2.164

620

19

388

100

5

11.898

96,0

2.290

6,4

2008

57.107

794.725

14.181

119,48

12.715

2.345

640

11

401

118

7

11.782

97,3

2.169

6,4

2009

61.182

782.137

13.716

128,16

12.895

2.276

671

12

367

110

7

1.654

11.633

102,4

2.234

6,8

Jahr

Betriebe

Versicherte

Lohnsumme in Mio. Euro

BG-Umlagesoll in Mio. Euro

Meldepflichtige Arbeitsunfälle

Meldepflichtige Wegeunfälle

Anzeigen auf Verdacht einer BK

Todesfälle

Neue Renten aus

Arbeitsunfällen

Wegeunfällen

Berufskrankheiten

Rentenbescheide

Laufende Rentenfälle

Entschädigungsleistungen in Mio. Euro

Regressverfahren

Regresseinnahmen in Mio. Euro
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BG-Klinik Frankfurt: hoch-
moderne Notfallambulanz
fertiggestellt Der 40 Millionen
Euro teure Neubau der BG Unfall-
klinik ist nach gut vierjähriger Bau-
zeit im Mai 2011 seiner Bestimmung
übergeben worden. Er beinhaltet
unter anderem die Notfallambulanz
inklusive Schockraum, Radiologie
und Operationsräume. Mit dem
Neubau kann die Behandlung von
Schwerverletzten weiter optimiert
werden.

Bei der Versorgung von Schwer-
verletzten zählt jede Minute. Deshalb
sind kurze Wege enorm wichtig.
Vom Rettungswagen in den Schock-
raum sind es nur wenige Meter.
So können die Patienten, die im Ret-
tungswagen in die Klinik eingeliefert
werden, schnell behandelt werden.

Auch weitere Räume der Notfall-
ambulanz wie ein septischer und
aseptischer Eingriffsraum liegen
ganz nah zur Einfahrt der BG-Klinik.

Im Bereich der Radiologie wurden
zwei konventionelle Röntgenkabinen,
das CT und MRT sowie ein Angio-
graphieplatz zum Röntgen der Ge-
fäße in Betrieb genommen. Das
neue CT ist durch eine große Schie-
betür nur 5 Meter vom Schockraum

entfernt. So kann der Patient von der
Trage des Rettungsdienstes direkt
auf den CT-Tisch umgelagert werden.

In dem neuen OP-Bereich stehen
sieben Operationssäle mit Hightech-
Ausstattung zur Verfügung.

Im Sockelgeschoss des Neubaus
entstand eine neue, hochmoderne
Sterilgut-Versorgungs-Abteilung.
Hier werden die OP-Instrumente
nach Gebrauch in Hochleistungs-
automaten gereinigt und desinfiziert,
anschließend verpackt und dann
sterilisiert. [ Sp ]

Foto: BGU, Frankfurt



Aktuelles
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Den eigenen Hörschaden
vorausberechnen: Software
errechnet und demonstriert
Folgen von Freizeit- und
Arbeitslärm Seit mehr als 15
Jahren sinkt die Zahl angezeigter
Gehörschäden durch Lärmbelastung
am Arbeitsplatz. Gleichzeitig klagen
Ärzte und Arbeitgeber über einen
deutlichen Anstieg lärmschwerhö-
riger Berufsanfänger. Der Grund:
Hohe Lärmpegel in der Freizeit
durch Musikhören über MP3-Player
und durch Diskobesuche. Dass ein
nur zweistündiger Diskobesuch am
Wochenende einen bis zu zehnmal
höheren Anteil am Entstehen eines
späteren Gehörschadens haben
kann als eine komplette Arbeits-
woche im Lärm, zeigt ein einfacher
Lärmbelastungsrechner, den das
Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA) kostenlos im Internet

anbietet. Vor allem Jugendliche
und junge Erwachsene können sich
hier darstellen lassen, wo die Schwer-
punkte ihrer individuellen Lärm-
belastung liegen und wann sich aus
dieser Belastung möglicherweise
ein Hörverlust entwickelt. Zusätz-
lich veranschaulichen Musik- und
Sprachbeispiele, wie sich dieser
Hörverlust tatsächlich einmal an-
hören könnte.

Am Arbeitsplatz ist der Schutz
des Gehörs vor schädlicher Lärm-
einwirkung klar geregelt: Schon
ab einem Lärmpegel von 85 dB(A)
müssen Beschäftigte Gehörschutz
tragen und an regelmäßigen Vor-
sorgeuntersuchungen teilnehmen.
Zum Vergleich der Freizeitlärm,
für den solche Regelungen fehlen:
Ein MP3-Player schafft es locker auf
90 dB(A) – vor allem, wenn er bei
Hintergrundgeräuschen wie in der
U-Bahn aufgedreht wird.

Ein Livekonzert oder ein Disko-
besuch bringen es gar auf über
100 dB(A). Wer da meint, die weni-
gen Dezibel mehr könnten dem
Gehör nicht ernsthaft schaden,
muss wissen: Ein Unterschied von
3dB wird vom Menschen zwar kaum
wahrgenommen; tatsächlich bedeu-
ten nur 3dB mehr aber bereits eine
Verdopplung der Schallenergie.

»Der Grundstein für gravierende
Hörschäden im Alter wird in der
Jugend gelegt«, sagt Dr. Martin
Liedtke, Lärmschutzexperte im IFA.

Sein Lärmbelastungsrechner
und der Lärmverlust-Demonstrator
des University College London seien
geeignete Instrumente, um für dieses
wichtige Thema zu sensibilisieren
und für einen maßvollen Umgang
mit Freizeitlärm zu werben.
[ DGUV ]

Weitere Informationen
Lärmbelastungsrechner:
www.dguv.de/ifa/de/pra/softwa/
laermbelastungsrechner



Für folgende Maschinen wurden im März/April 2011 die Zertifikate für das DGUV Test-/GS-/ET-Zeichen ausgestellt (Teil 1):

Unternehmen Maschinenart Maschinentyp Prüfnr. Zertifikat

technotrans AG Feuchtmittel- beta.line DP 11027 ET
Aufbereitungsgerät

technotrans AG Feuchtmittel-Aufbereitungs- alpha.c, alpha.cz DP 11028 ET
gerät mit Zonentemperiermodul

Heidelberg Postpress Twinstacker (Doppelauslage) TSH DP 11029 ET
Deutschland GmbH

Müller Martini Stapelzange mit 0277.0403 DP 11030 ET
Druckverarbeitungs-Systeme AG Wendevorrichtung

KBA-MetoPrint AG Bogenoffsetmaschine Genius 52 UV DP 11031 GS
DP 11032 DGUV

Test

Müller Martini Trockenpress-/ RPM, GPM, TPM DP 11033 GS
Buchtechnologie GmbH Rollenpressmaschine

DP 11034 ET

Müller Martini Ableimmaschine Collibri DP 11035 GS
Buchtechnologie GmbH DP 11036 ET

Müller Martini Kreuzleger Perfetto/Robusto 0450/0451 DP 11037 ET
Druckverarbeitungs-Systeme AG

Hunkeler AG Abwickelmodul UW6, RW6, UW7, RW7, UW6-C DP 11039 GS

HSM GmbH + Co. KG Maschinensteuerung BPG3 DP 11040 DGUV
mit Sicherheitsfunktion Test

Sigloch Maschinenbau GmbH & Co. KG Trockenförderstrecke TF, TFD, TF 90, TFD 90, DP 11041 ET
TF 180, TFD 180

Sigloch Maschinenbau GmbH & Co. KG Vorsatzanlegemaschine VAM-70 DP 11042 ET

Heidelberg Postpress Schuppenauslagen SAL, SAK DP 11043 ET
Deutschland GmbH

Heidelberg Postpress Vierbruchfalzwerk VFZ 52 DP 11044 ET
Deutschland GmbH

Heidelberg Postpress Stehbogenauslage SBP DP 11045 ET
Deutschland GmbH

Sigloch Maschinenbau GmbH & Co. KG Falzniederhaltepresse NH, DNH-80 DP 11046 ET

Draabe Industrietechnik GmbH Luftbefeuchtungsanlage PUR DP 11048 GS

Heidelberger Druckmaschinen AG Flachbettstanzautomat Dymatrix 145 CSB DP 11049 ET

Draabe Industrietechnik GmbH Feuchtmittelaufbereitungsgerät PUR DP 11050 ET
DP 11051 DGUV

Test

Komori Corporation (Head Office) Bogenoffsetmaschine LS 29/LS 26 DP 11052 GS

Komori Corporation (Head Office) Bogenoffsetmaschine LS 40 SP DP 11053 GS

GS: Geprüfte Sicherheit, DGUV Test: DGUV Test-Sicherheitszeichen, ET: Euro Test-Zeichen.
Die aktuelle Liste aller geprüften Maschinen finden Sie im Internet unter www.bgdp.de/Maschinenliste

Geprüfte Maschinen und zertifizierte Betriebe

Prüf- und Zertifizierungsstelle Druck und Papierverarbeitung
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Aus- und Weiterbildung

Termine
Die Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung führt zu folgenden Terminen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen durch:

Lehrgänge für Fachkräfte
für Arbeitssicherheit

Seminare für Meister
und andere Vorgesetzte

Seminare für Betriebsräte

Seminar für Betriebsärzte

Lehrgänge für Brandschutzbeauftragte

Seminare für Brandschutzhelfer

»Arbeits- und Gesundheitsschutz«
für Azubis und junge Mitarbeiter

Lehrgänge für Staplerfahrer

Lehrgänge für Ausbilder von Staplerfahrern

Seminare zum alternativen Betreuungsmodell

08 / 08 – 12 / 08 / 11 1. Präsenz – 1. Teil 65817 Eppstein

10 / 10 – 14 / 10 / 11 1. Präsenz – 2. Teil 65817 Eppstein

01 / 08 – 05 / 08 / 11 2. Präsenz 65817 Eppstein
24 / 10 – 28 / 10 / 11

07 / 11 – 18 / 11 / 11 3. Präsenz 65817 Eppstein

04 / 10 – 07 / 10 / 11 4. Präsenz 65817 Eppstein
12 / 12 – 16 / 12 / 11

28 / 11 – 02 / 12 / 11 Grundseminar 65817 Eppstein

26 / 09 – 28 / 09 / 11 Aufbauseminar 89257 Illertissen

19 / 12 – 21 / 12 / 11 Aufbauseminar 65817 Eppstein

21 / 09 – 23 / 09 / 11 Aufbauseminar 16831 Linow

07 / 12 – 09 / 12 / 11 Aufbauseminar 65817 Eppstein

10 / 10 – 12 / 10 / 11 Weiterbildung 45239 Essen-Heidhausen

25 / 11 / 11 65817 Eppstein

15 / 08 – 19 / 08 / 11 1. Teil 65817 Eppstein

24 / 10 – 28 / 10 / 11 1. Teil 65205 Wiesbaden-
Nordenstadt

05 / 09 – 09 / 09 / 11 2. Teil 65817 Eppstein
31 / 10 – 04 / 11 / 11

14 / 11 – 18 / 11 / 11 2. Teil 65205 Wiesbaden-
Nordenstadt

28 / 09 – 30 / 09 / 11 Weiterbildung 89257 Illertissen

20 / 09 / 11 97084 Würzburg
08 / 11 / 11 86154 Augsburg

30 / 11 / 11 20097 Hamburg

01 / 08 – 05 / 08 / 11 Ausbildung 08547 Jößnitz
10 / 10 – 14 / 10 / 11
05 / 12 – 09 / 12 / 11

08 / 08 – 12 / 08 / 11 Ausbildung 08547 Jößnitz

17 / 10 – 21 / 10 / 11 Ausbildung 16831 Linow

21 / 11 – 25 / 11 / 11 Ausbildung 89257 Illertissen

19 / 10 – 21 / 10 / 11 Weiterbildung 08547 Jößnitz

Termine für regionale Seminare auf Anfrage
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Fachseminare
Diese Seminare sind gedacht für alle Mitarbeiter unserer Mitgliedsbetriebe, soweit sie entsprechend eingesetzt
und mit dem Fachgebiet betraut sind.

»Bogenoffset« 25 / 10 – 26 / 10 / 11 97084 Würzburg

»Büroarbeit – sicher und gesund« 30 / 08 – 31 / 08 / 11 01109 Dresden

»Gefahrstoffe, REACH und GHS« 27 / 09 – 29 / 09 / 11 29640 Schneverdingen

»Lärm und Lärmschutz« 29 / 11 – 30 / 11 / 11 31542 Bad Nenndorf

»Krisen- und Notfallmanagement« 23 / 11 – 25 / 11 / 11 65205 Wiesbaden-Nordenstadt

»Sicherheit von Maschinen« 29 / 08 – 02 / 09 / 11 01109 Dresden

Führung und Persönlichkeit
Diese Seminare sind gedacht für alle Führungskräfte unserer Mitgliedsbetriebe, die ihre rhetorischen Fähigkeiten
und ihr methodisches Geschick in Führungssituationen der täglichen Praxis weiter verbessern wollen.

»Alkohol und andere Suchtgefahren« 26 / 09 – 27 / 09 / 11 38102 Braunschweig

»Alkohol und andere Suchtgefahren – 28 / 09 / 11 38102 Braunschweig
Erfahrungsaustausch«

»Überzeugen im Gespräch« 19 / 09 – 20 / 09 / 11 86154 Augsburg

»Moderierte Unterweisung von Teams« 10 / 10 – 11 / 10 / 11 91438 Bad Windsheim

»Mit Rhetorik zum Erfolg« 17 / 10 – 18 / 10 / 11 34131 Kassel

»Seminare für Führungskräfte« 28 / 06 – 29 / 06 / 11 65719 Hofheim-Diedenbergen
24 / 10 – 25 / 10 / 11 81677 München
05 / 12 – 06 / 12 / 11 04416 Leipzig

»Stress und Stressbewältigung« 19 / 11 – 20 / 11 / 11 37075 Göttingen

Verkehrssicherheit

»BG-Fahrsicherheitstraining siehe Seminardatenbank www.bgdp.de/seminare
für PKW-Fahrer« >Druck und Papierverarbeitung >Zielgruppe: PKW-Fahrer

»BG-Fahrsicherheitstraining siehe Seminardatenbank www.bgdp.de/seminare
für Motorradfahrer« >Druck und Papierverarbeitung >Zielgruppe: Motorradfahrer

»Ökonomisch und sicher fahren« Termine auf Anfrage

Lehrgänge für Sachkundige
der Ladungssicherung

Aus- und Weiterbildung

Die laufend aktualisierten Termine sowie Informationen über noch verfügbare Plätze sind im Internet (www.bgdp.de/Seminare) abrufbar.
Die Informationsseminare zur Fortbildung der Fachkräfte der Arbeitssicherheit sind im Informationsblatt Nr. 625, die Termine für die Lehrgänge
für Sicherheitsbeauftragte im Informationsblatt Nr. 607 zusammengestellt, die wir Ihnen gerne zusenden.

22 / 08 – 24 / 08 / 11 63872 Heimbuchenthal Ausbildung
05 / 09 – 07 / 09 / 11

07 / 11 – 09 / 11 / 11 37431 Bad Lauterberg Ausbildung
07 / 12 – 09 / 12 / 11

14 / 11 – 16 / 11 / 11 82256 Fürstenfeldbruck Ausbildung

28 / 11 – 30 / 11 / 11 63872 Heimbuchenthal Weiterbildung
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Unfälle

Schwere Verletzungen durch
Kollision mit Gabelstapler Nach
Abschluss von Arbeiten an einer im Ver-
sandbereich abgestellten Palette wollte
der Versandleiter zu seinem PC-Arbeits-
platz zurückkehren und trat dazu rück-
wärts auf den am Lagerregal vorbeifüh-
renden Verkehrsweg. Aufgrund des in
diesem Bereich herrschenden Geräusch-
pegels überhörte er den in diesem Mo-
ment herannahenden Gabelstapler.

Der Fahrer des Gabelstaplers war
mit einem Müllcontainer auf den Gabeln
seines Gabelstaplers in Richtung Außen-
bereich unterwegs, um dort den Container
zu entleeren. Aufgrund der Füllhöhe des
Containers war seine Sicht nach vorne

eingeschränkt. Dem Staplerfahrer war
durch seine Ausbildung durchaus klar,
dass er mit der hohen Last hätte rück-
wärtsfahren müssen. Er fuhr dennoch
vorwärts und übersah dabei den Versand-
leiter, der von dem Müllcontainer erfasst,
zu Boden geschleudert und ca. einen
Meter mitgeschleift wurde. Dabei erlitt
er Prellungen an Rücken, Rippen und
Lunge, Quetschungen an den Beinen und
einen Trümmerbruch der linken Hand.

Bei der Unfalluntersuchung wurde
festgestellt, dass im Betrieb keine Betriebs-
anweisung für den Betrieb der Gabelstap-
ler existierte. Eine regelmäßige Unterwei-
sung der Gabelstaplerfahrer konnte eben-
falls nicht nachgewiesen werden.

Obwohl die Fahrer der Gabelstapler im
Betrieb üblicherweise einen innerbetrieb-
lichen Fahrauftrag erhalten, konnte dieser
zum Zeitpunkt der Unfalluntersuchung
für den am Unfall beteiligten Staplerfahrer
nicht vorgelegt werden. Möglicherweise
wäre der Unfall nicht geschehen, wenn
der Fahrer in einer regelmäßigen Unter-
weisung an die richtige Vorgehensweise
erinnert worden wäre. Darüber hinaus
hätte hier auch eine Betriebsanweisung
mit Hinweisen auf besonders gefährliche
Stellen weitergeholfen. [ Bs ]

Gabelstapler
mit Ladung

Lagerregal

Versandleiter Palette
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Fehlende Schutzeinrichtung:
Schwere Fingerverletzung
bei Reinigungsarbeiten Eine Mit-
arbeiterin reinigte eine Falzmaschine, als
sie auf der Unterseite einen heraushän-
genden Papierbogen sah. Sie versuchte
den Bogen herauszuziehen, wobei dieser
durch die Bewegung von der Maschine
erfasst und eingezogen wurde. Beim
Nachgreifen geriet die Mitarbeiterin mit
dem rechten Zeigefinger in die Einzug-
stelle zweier laufender Zahnräder. Dabei
wurde das erste Glied des rechten Zeige-
fingers abgequetscht.

Die Einzugstelle war ursprünglich
vom Hersteller mit einem Blech gesichert
gewesen (vgl. Foto). Dieses Blech fehlte
zum Unfallzeitpunkt. Die Abdeckung war
entfernt worden, da sie defekt war.

Für das Zustandekommen des Unfalls
waren mehrere Faktoren verantwortlich:

Derjenige, der die Schutzeinrichtung
demontiert hatte, hätte dies dem zustän-
digen Vorgesetzten melden müssen.
Dieser hätte dann veranlassen können,
dass die defekte Schutzeinrichtung
instandgesetzt wird.
Der Betrieb hätte regelmäßig prüfen
müssen, ob alle erforderlichen Schutz-
einrichtungen der Maschine vorhanden
sind und ordnungsgemäß funktionieren.
Die Mitarbeiterin hätte die Maschine
vor Beginn der Reinigungsarbeiten
ausschalten müssen.
[ Ww ]



Der »Innerbetriebliche Transport« stellt im Bereich Druck
und Papierverarbeitung einen Unfallschwerpunkt dar.
Dabei werden nicht nur unmittelbar am Transportvor-
gang Beteiligte wie Gabelstaplerfahrer oder Bediener
von Mitgänger-Flurförderzeugen verletzt, sondern auch
häufig völlig Unbeteiligte. Das sind Personen, die sich
im Aktionsbereich der Flurförderzeuge aufhalten und
aus unterschiedlichen Gründen vom Fahrer bzw. Bedie-
ner angefahren werden.

Daher hatte die Berufsgenossenschaft bereits 2009 mit
Beiträgen in dieser Zeitschrift und zahlreichen Infor-
mationen für die Betriebe diesen Unfällen den Kampf
angesagt. Seit 2010 sind diese Unfälle Thema der BG-
übergreifenden Kampagne »Risiko raus!« aller Unfall-
versicherungsträger, die auch von Bund und Ländern
mitgetragen wird.

Kreativwettbewerb für Plakatmotive zum Inner-
betrieblichen Transport Wir suchen neue Ideen für
weitere Motive der etwas anderen Art, die mit einem Augen-
zwinkern auf die versteckten Gefahren beim Transport auf-
merksam machen.
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Plakate weisen auf Gefahren hin Die BG ETEM hat
zum Start der Kampagne 2010 eine Motivserie entwickelt,
die mit Tiermotiven die Aufmerksamkeit auf die versteck-
ten Gefahren beim innerbetrieblichen Transport lenken
soll. Die Motive wurden als Plakate, Anzeigen und soge-
nannte Arbeitsplatzkarten umgesetzt.

Das Thema »Sensibilisierung für die versteckten
Gefahren des Innerbetrieblichen Transports« wollen
wir nun mit einer weiteren Motivstaffel, die unter den
Einsendern eines Wettbewerbs ausgewählt werden,
wieder aufgreifen.

Neue Plakat-Motive werden prämiert Gehen
Sie in Ihrem Betrieb auf die Suche nach Anregungen
oder Missständen bzw. nutzen Sie als Student den
Wettbewerb zur Auseinandersetzung mit einem prak-
tischen Thema.

Auf Basis des Grund-Layouts der bereits erstellten
Tier-Motive mit schwarzer Anmutung im Kopf- und
Fußbereich sowie den entsprechenden Logos werden
weitere Umsetzungen zum Thema gesucht. Dabei ist
die Verwendung von Tiermontagen, wie in der ersten
Staffel verwendet, nicht vorgegeben. Willkommen sind
alle Ideen, Motive bzw. Montagen mit der entsprechen-
den Botschaft, die unter Verwendung von Bild und
Text umgesetzt wurden.

Was können Sie gewinnen? Die 12 Preisträger
erhalten ein Preisgeld von jeweils 500 Euro. Die Aus-
wahl der Preisträger trifft eine Jury, die sich aus Fach-
leuten für Gestaltung und Präventionsexperten zu-
sammensetzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was passiert mit den Einsendungen? Die besten
12 Motive werden zu einem Kalender für 2012 zusammen-
gestellt und entsprechend in den Medien der BG vorge-
stellt. Auf den Kalendermotiven soll auch der Name des
Preisträgers angegeben werden.

Der Kalender soll Betrieben der Branche zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Motive werden ggf. auch
weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit der BG, z. B. für
Broschüren, Plakate oder im Internet, verwendet.

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können in erster
Linie Berufsschüler und Berufsanfänger des Bereichs
Druck und Papierverarbeitung sowie Studentinnen und
Studenten der Fachbereiche Grafik-Design, Visuelle
Kommunikation oder Kommunikationsdesign. Dabei
kann jeder Teilnehmer bis zu drei Plakate einzeln oder
als Gruppenarbeit einreichen, z. B. ein Plakat als Grup-
penarbeit und zwei Plakate einzeln.

Wie können Sie sich bewerben? Laden Sie sich
die Layoutdateien, den Bewerbungsbogen sowie die
Urheberrechtserklärung unter www.bgetem.de, Bran-
chenverwaltung Druck und Papierverarbeitung, herunter
und setzen Sie Ihre Ideen anschließend auf Basis der
Layoutvorgaben um. Die einzureichenden Plakate soll-
ten im Format DIN A2 möglichst ungefalzt bzw. besser
auf einem 2 – 4 mm dicken Träger aufgezogen einge-
reicht werden. Von den ausgewählten Preisträgern wer-
den dann die offenen Daten für die Kalenderproduktion
angefordert. Bitte senden sie Ihre Plakate sowie die
Anmeldung bzw. Urheberrechtserklärung an folgende
Adresse:

BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
»Plakatwettbewerb«, 65173 Wiesbaden
Einsendeschluss ist der 15.10.2011

Weitere Informationen Kontakt: Für Ihre Fragen
zur Bewerbung oder zu den Teilnahmebedingungen
steht Ihnen unter der Telefonnummer 0611-131· 8216 ein
Ansprechpartner zur Verfügung. Fragen können auch
per E-Mail an Plakatwettbewerb.dp@bgetem.de gesendet
werden.

Die Plakate, Anzeigen und Arbeitsplatzkarten kön-
nen unter www.bgetem.de bei der Branchenverwaltung
Druck und Papierverarbeitung eingesehen bzw. bestellt
werden. [ Lr ]
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Die Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als zehn Be-
schäftigten besteht aus Grundbetreuung und betriebs-
spezifischer Betreuung. Entsprechend umfasst die
Handlungshilfe diese beiden Bereiche. Die beiden Teile
der Handlungshilfe können unabhängig voneinander
genutzt werden, d. h. sie bauen nicht aufeinander auf.

Ziel der Handlungshilfe ist es, allen betrieblich Be-
teiligten zu helfen, den Personalaufwand für die be-
triebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung
zu ermitteln. Das Programm kann grundsätzlich jeder
nutzen. Es ist nicht nötig und auch nicht möglich, per-
sönliche oder betriebsbezogene Daten, Kenn- oder
Passwörter einzugeben. Als wichtigste Basis für alle
Berechnungen ist aber die Eingabe der Anzahl der im
Betrieb beschäftigten Personen unbedingt erforderlich.
Diese Zahl, wie auch die im weiteren Verlauf der An-
wendung gemachten Angaben, werden nach Verlassen
der Handlungshilfe automatisch gelöscht und können
nicht wiederhergestellt werden. Die Ergebnisse können
aber im PDF-Format heruntergeladen und ausgedruckt
werden.

Sind spezielle Vorkenntnisse erforderlich?
Um die Fragen beantworten zu können, sind Grund-
kenntnisse über die neuen Bestimmungen der DGUV-
Vorschrift 2 hilfreich. Detaillierte Kenntnisse über die
betrieblichen Verhältnisse, z. B. über Tätigkeiten, Be-
triebsabläufe und Gefährdungen, sind nötig, um die
Auslösekriterien der betriebsspezifischen Betreuung
bewerten und die ergänzenden Fragen beantworten zu
können.

Welche Ergebnisse liefert die Handlungshilfe?
Für die Grundbetreuung kann der Nutzer in wenigen
Schritten die Betriebsart bzw. den entsprechenden
WZ-Code des Wirtschaftszweigschlüssels 2008 mit
der zugehörigen Bezeichnung ermitteln und erhält die
Betreuungsgruppe mit der Einsatzzeitensumme der
Grundbetreuung. Weiterhin wird der Mindestanteil für
Betriebsarzt bzw. Sicherheitsfachkraft angegeben. Dieser
ist Grundlage für die Verteilung dieser Einsatzzeiten-
summe im Betrieb. Ein bereits vorhandener WZ-Code
kann eingegeben werden und wird vom Programm
überprüft. Sofern dieser Code als gültig erkannt wurde,
wird er entsprechend zu den genannten Ergebnissen
weiterverarbeitet.

Betriebsspezifische Betreuung Unabhängig von
der Ermittlung der Einsatzzeiten der Grundbetreuung
kann die Handlungshilfe den Umfang der betriebsspe-
zifischen Betreuung abschätzen. Dazu führt das Pro-
gramm den Nutzer in Anlehnung an den Anhang 4 der
DGUV Vorschrift 2 durch die 16 Aufgabenfelder. Für
jedes Aufgabenfeld wird anhand der Auslösekriterien
geprüft, ob es für den eigenen Betrieb »relevant« ist,
d. h. ob in diesem Aufgabenfeld Betreuungsbedarf be-
steht. Sofern ein Aufgabenfeld als relevant identifiziert
wurde, werden vier ergänzende Fragen eingeblendet.
Diese Fragen beziehen sich zum einen auf die Bedeu-
tung des Aufgabenfelds für den Betrieb, z. B. wie hoch
der Anteil der Beschäftigten ist, die von diesem Auf-
gabenfeld betroffen sind. Zum anderen werden Fragen
zu den von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicher-
heit in diesem Aufgabenfeld zu erbringenden Betreu-

Neu im Internet: Handlungshilfe zur DGUV
Vorschrift 2 Die neue Unfallverhütungsvorschrift »Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit« unterteilt
die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreu-
ung in Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung.
Den Zeitaufwand für die betriebsspezifische Betreuung
muss der Betrieb anhand der tatsächlichen Gefährdungen
individuell ermitteln. Dabei hilft unsere Online-Handlungs-
hilfe im Internet.
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ungsleistungen gestellt. Diese Fragen betreffen die
Häufigkeit, mit der das Aufgabenfeld voraussichtlich
bearbeitet werden wird und die fachliche Komplexität
der Leistungen. Große Bedeutung hat die Frage, wie
gravierend die Auswirkungen sein könnten, wenn das
Aufgabenfeld nicht oder nicht angemessen behandelt
würde, also welche Art von Verletzungen oder Gesund-
heitsschäden entstehen könnten. Ausgenommen von
der Ermittlung des Betreuungsumfangs ist das Aufga-
benfeld 1.4 »Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge«.
Der Zeitbedarf für die arbeitsmedizinische Vorsorge
ist immer betriebsindividuell durch den Betriebsarzt zu
ermitteln.

Wie ist mit den Ergebnissen umzugehen? Das
Programm berechnet die verbindliche Einsatzzeiten-
summe der Grundbetreuung gemäß Anlage 2 der DGUV
Vorschrift 2. Das errechnete Resultat für die betriebs-
spezifische Betreuung stellt lediglich einen Orientierungs-
wert für den zeitlichen Aufwand dar, der zur Bearbeitung
der für den Betrieb relevanten Aufgabenfelder erforder-
lich ist. Der Betrieb kann auch einen anderen Betreuungs-
umfang als den hier ermittelten festlegen, z. B. indem der

Anhang 4 der DGUV Vorschrift 2 detailliert angewendet
wird. Die Spielräume und Freiheiten der betrieblichen
Arbeitsschutzakteure werden durch die Handlungshilfe
nicht eingeschränkt. Anders als bei der Grundbetreuung
gibt es keine verbindlichen Zeitvorgaben für die betriebs-
spezifische Betreuung. Im Übrigen kann auch bei An-
wendung der Handlungshilfe nicht automatisch von der
Einhaltung der Bestimmungen der Vorschrift 2 ausge-
gangen werden (keine Vermutungswirkung). Welche
Aufgabenfelder für den Betrieb zutreffen, muss regel-
mäßig geprüft werden, insbesondere nach wesentlichen
Änderungen im Betrieb. Dazu kann die Handlungshilfe
der BG ETEM als Hilfsmittel dienen. Die Berufsgenossen-
schaft beabsichtigt, diese Anwendung auf Basis der in
den Betrieben gesammelten Erfahrungen und Erkennt-
nisse weiterzuentwickeln. Die Betriebe können uns da-
bei unterstützen, indem sie das Kontaktformular der
Handlungshilfe nutzen. [ Dr. Hettrich ]

Weitere Informationen Die Handlungshilfe ist im
Internet zu finden unter: www.bgetem.de/dguv-vorschrift-2
Dort sind auch ergänzende Informationen zur DGUV-
Vorschrift hinterlegt.

Die Handlungshilfe
auf der Internetseite
der BG ETEM



In Unternehmerkreisen ziehen viele vor ihm den Hut.
Andere wiederum halten ihn für »ganz schön blöd«,
erzählt Alexander Klug. Der geschäftsführende Ge-
sellschafter der Digitaldruckerei Print Online in Bad
Dürkheim zuckt da nur mit den Achseln. »Ich habe von
meinen Eltern gelernt, mich sozial zu verhalten, an den
Nächsten zu denken und ihm eine Chance zu geben«,
sagt der 39-Jährige. Er stammt aus einer Unternehmer-
familie, 1997 übernahm der Industriekaufmann die zwei
Jahre zuvor gegründete Firma. Zu den Kunden zählen
der private Einzelhandel, Agenturen und große Indu-
striekonzerne.

Im Juni 2009 – vier Monate vor seinem 40. Geburtstag –
verunglückte Winfried Schumann, einer der Mitarbeiter,
auf dem Heimweg. Ein Rettungshubschrauber lieferte
den Mediengestalter mit komplizierten Brüchen am
12. Brustwirbel- und 1. Lendenwirbelkörper in die Be-
rufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen ein.
Um die Wirbelsäule zu stabilisieren, wurde eine opera-
tive Versteifung an der Wirbelsäule vorgenommen.
»Mein Chef hat mich nach zwei Tagen wissen lassen,

dass ich mir keine Sorgen um meinen Job machen muss«,
erinnert sich Schumann. Auch sein Reha-Berater Detlev
Heldeis von der BG aus Wiesbaden besuchte ihn gleich
in der Klinik, erzählt er weiter. »Er sagte zu mir: ›Wir wol-
len auf jeden Fall, dass Sie wieder arbeiten und vor allem,
dass sie gesund arbeiten‹.« Beides habe ihm bei der Ge-
nesung geholfen.

Schumann arbeitet seit 2003 in dem kleinen Betrieb,
überwiegend als Operator von Druckmaschinen, zumal
er sich bestens mit dem Farbmanagement auskennt.
Auch bei der Retusche mit Photoshop macht ihm keiner
so leicht etwas vor. »Ich habe meine Firma so aufgebaut,
dass alle wie Zahnräder ineinander passen«, sagt Klug.
Jeder wisse über alles Bescheid, habe aber sein Spezial-
gebiet. »Wir sind ein eingespieltes Team.« Nach dem
Unfall setzten sich Klug und alle Mitarbeiter zusammen
und entschieden, es gemeinsam zu schultern: Aufgaben
wurden umverteilt, einer von Schumanns Kollegen
wechselte aus der Vorstufe in den Druck, alle packten
in der Weiterverarbeitung mit an und arbeiteten mehr.
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Das Team der
Digitaldruckerei
Print Online

Ein starkes Team Alexander Klug führt eine kleine Digital-
druckerei. Als sich einer seiner Mediengestalter bei einem
Verkehrsunfall zwei Wirbel bricht, setzen er und seine Mitar-
beiter gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft alles daran,
ihrem Kollegen den Arbeitsplatz zu erhalten.



Erst nach anderthalb Jahren kehrte Schumann in den
Betrieb zurück. Mit Unterbrechungen verbrachte er
insgesamt 40 Wochen in der Unfallklinik. Deren Reha-
Abteilung nennt er »phantastisch«, insbesondere die
»Medizinischberuflich orientierte Rehabilitation«, be-
wertet er als hervorragend. Dabei wird die Situation am
eigenen Arbeitsplatz simuliert und die Arbeitsfähigkeit
gezielt trainiert. Wie in der Druckerei hob Schumann
Papierkartons und klebte Blöcke, die intensive Therapie
dauerte vier Wochen.

Sein Arbeitsplatz in der Firma wurde technisch an-
gepasst: Die Berufsgenossenschaft bezahlte bislang
einen höhenverstellbaren Schreibtisch, einen Bürostuhl
mit aufpumpbarer Rückenlehne und zwei höhenverstell-
bare Arbeitstische. Es besteht auch die Option, dass
die Berufsgenossenschaft die Kosten für eine Software-
Schulung übernimmt, um als Anpassungs- und Weiter-
qualifizierungsmaßnahme die Wettbewerbsfähigkeit am
Arbeitsplatz weiter zu stärken. Klug lobt den engen
Kontakt zum Reha-Berater und die Firmenbetreuung.
»Es ist gut, dass jemand ins Haus kommt und alles
direkt bespricht, die Arbeitsabläufe sind in jeder
Druckerei anders.«

Vorerst arbeitet Winfried Schumann jedoch nur
halbtags, nach wie vor muss er Schmerzmittel nehmen
und zweimal wöchentlich zur Therapie. Durch die
Wirbelbrüche ist die Beweglichkeit der Wirbelsäule
noch eingeschränkt mit chronischen Schmerzzustän-
den. Neben der schmerztherapeutischen Behandlung
wird Winfried Schumann gegenwärtig betreut, mit dem
Ziel, richtige Strategien im Umgang mit den Unfallfolgen
zu entwickeln.

Seine Kollegen und sein Chef unterstützen ihn weiter-
hin. Der Mediengestalter arbeitet projektbezogen; damit
er wechselnde Tätigkeiten ausüben kann, schaffte die
Firma extra eine zweite Schneidemaschine an. »Es gibt
viele Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu erhalten,
aber man ist dabei immer auf den guten Willen des
Arbeitgebers angewiesen«, weiß Reha-Berater Heldeis.
Für Alexander Klug ist das selbstverständlich: »Als
Arbeitgeber hat man nicht nur eine Verantwortung
gegenüber dem Mitarbeiter, sondern auch gegenüber
dessen Familie.« [ miu ]
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Finanzielle Hilfen für Arbeitgeber Sofern technische
Anpassungen des Arbeitsplatzes oder eine Qualifizierung des
betroffenen Arbeitnehmers nötig sind, übernimmt die Berufs-
genossenschaft dafür – nach entsprechender Prüfung – die
Kosten. Bei einer innerbetrieblichen Umsetzung besteht hier
dann z. B. die Möglichkeit, dass in einem Zeitraum von 2 Jahren
der Arbeitgeber bis zu 50 % der Lohnkosten von der Berufs-
genossenschaft erstattet bekommt.

[ 1 ] Winfried
Schumann (links)
und Alexander Klug
(rechts)

[ 2 ] Winfried
Schumann an seinem
höhenverstellbaren
Schreibtisch

[ 2 ]

[ 1 ]



Die Gefährdungen, die beim Verarbeiten von UV-Farben
auftreten können, sind teilweise die gleichen wie bei
konventionellen Druckfarben, die u. a. durch das Reini-
gen mit Lösemitteln oder das Auftreten von Farbnebeln
bei schnell laufenden Farbwalzen verursacht werden.
Von der UV-Strahlungsquelle selbst gehen aber zusätz-
liche Gefährdungen aus, z. B. das Ozon, das durch
die Reaktion der UV-Strahlen mit dem Sauerstoff der
Umgebungsluft der UV-Lampe entsteht, die UV-Strah-
len selbst sowie die UV-Farb- und -Lacksysteme. Die
UV-Technologie erfordert daher spezielle Anlagen
und angepasste Prozesse.

UV-Strahlung Gesundheitliche Auswirkungen der
UV-Strahlung sind abhängig von der Wellenlänge. Je
kurzwelliger die Strahlung, desto geringer ist die Ein-
dringtiefe – sie wird »früher« absorbiert. Zur vollstän-
digen Trocknung von UV-Farben und -Lacken ist sowohl
UV-A- als auch UV-B- und UV-C-Strahlung notwendig
(siehe Tabelle). Die langwellige UV-A-Strahlung dringt
beim UV-Härten am tiefsten ein und ermöglicht somit die
Aushärtung von UV-Farben und -Lacken auch in tiefen
Schichten. Die UV-C-Strahlung dagegen sorgt für die
unmittelbare Aushärtung von UV-Farben und -Lacken
und ermöglicht vor allem die Oberflächenhärtung.

UV-Technologie – Gefährdungen und Schutz-
maßnahmen im Etiketten- und Schmalbahn-
druck Schmalbahnrotationsdruckmaschinen werden heute
weltweit zum größten Teil mit UV-Systemen ausgerüstet.
Wer UV-Technologie einsetzt, muss sich eingehend mit den
damit verbundenen Gesundheitsrisiken beschäftigen.

18 | tag für tag 04 / 11 | Gesundheit und Sicherheit

Foto: IST METZ,
Nürtingen
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Technische und biologische Auswirkungen der UV-Strahlung

Wellenlängenbereich Wirkung im Härtungsprozess Biologische Wirkung

UV-C (100 – 280 nm) sorgt für die unmittelbare Aushärtung Haut Rötung
von UV-Farben und -Lacken und ermöglicht Auge Schädigung der Hornhaut, Bindehaut
v. a. die Oberflächenhärtung

UV-B (280 – 315 nm) dringt tiefer in die Farb- oder Lackschicht ein Haut Hautbräunung, Sonnenbrand, Hautkrebs
und ermöglicht eine bessere Durchhärtung Auge Schädigung der Hornhaut, Bindehaut,

Trübung der Augenlinse (grauer Star)

UV-A (315 – 400 nm) dringt auch in tiefe Schichten hochpigmentierter Haut vorzeitige Hautalterung, Erschlaffen des
Farben ein, um diese auszuhärten Bindegewebes, Beteiligung an Krebsentstehung

möglich
Auge Schädigung der Netzhaut

Warnzeichen
»Warnung vor opti-
scher Strahlung«

Ein direkter Blickkontakt zur UV-Lampe ist zwingend
zu verhindern. Auch reflektierte Strahlung muss soweit
abgeschirmt sein, dass keine Gesundheitsgefahren für
die an der Anlage beschäftigten und vorbeigehenden
Personen bestehen. Der Hersteller der Druckmaschine
muss gewährleisten, dass an den Arbeitsplätzen oder
auch an Stellen, an denen sich gelegentlich Mitarbeiter
aufhalten, der Grenzwert von 1,0 x 10-3 W/m² für Wellen-
längen von 180 – 400 nm nicht überschritten wird.

Verkleidungen, die dem Strahlenschutz dienen, müs-
sen mit der Energiezufuhr des Strahlers gekoppelt und
über einen Positionsschalter mit Personenschutzfunk-
tion elektrisch verriegelt sein. Beim Öffnen oder Entfernen
der Schutzeinrichtungen muss die Strahlungsquelle
zwangsläufig abschalten. Sind die Trocknermodule mit
einfachen Mitteln herausnehmbar (beispielsweise aus-
tauschbare UV-Trocknermodule), müssen auch diese
über Positionsschalter verriegelt sein, so dass sie nicht
außerhalb der vorgesehenen Einbaupositionen in Betrieb
genommen werden können.

Ozon Ozon kann die Augen und vor allem die Atem-
wege reizen. Es entsteht, wenn die UV-Strahlen mit
Luftsauerstoff reagieren. Die Höhe der Ozonkonzen-
tration ist abhängig vom verwendeten Strahlertyp,
der Art der Luftführung in der Maschine sowie der
Gestaltung des Abluftsystems.

Bildet sich Ozon in gefahrbringender Konzentration,
muss es in der Regel direkt an der Entstehungsstelle
abgesaugt werden. Die Absaugung ist so zu installie-
ren, dass ein Betreiben des Trockners nur bei laufender
Absaugung möglich ist. Nach der Neuinstallation, nach
wesentlichen Veränderungen und auch bei Wartungs-
und Reparaturarbeiten müssen Ozon-Messungen
durchgeführt werden. Die Ozon-Konzentration sollte
0,06 ppm nicht überschreiten. Für orientierende Mess-
ungen sind Gasprüfröhrchen ausreichend. Die Ent-
stehung von Ozon kann durch Inertisierung – Spülen
der UV-Lampe mit Stickstoff – unterbunden werden.

Lampenwechsel und Lampenbruch Die meisten
UV-Lampen enthalten giftiges Quecksilber in kleinen
Mengen. Im Normalbetrieb stellt dieses keine Gefahr
dar, weil es vollständig eingeschlossen ist. Beim Bruch
der UV-Lampe, z. B. beim Lampenwechsel, verdampft
das Quecksilber bei Raumtemperatur allmählich. Einige
Hersteller bieten zur Aufnahme der Lampenreste Ab-
fall-Sets an. Mit Quecksilber verschmutzte Kleidung ist
sofort zu wechseln. Verschmutzte Haut muss gründlich
unter fließendem Wasser mit Seife gereinigt werden.

>>



Besonders gefährlich ist das Platzen heißer UV-Lam-
pen, da dabei dampfförmiges Quecksilber austritt.
Durch den Explosionsdruck kann der Arbeitsplatz-
grenzwert kurzzeitig überschritten werden. In diesem
Fall ist der Arbeitsbereich sofort zu verlassen und für
eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Ärztliche
Behandlung ist sicherzustellen, auch wenn zunächst
keine Symptome auftreten.

Oberflächentemperaturen Teile im Inneren eines
UV-Trockners können Temperaturen bis zu 900 °C
erreichen. Um Verbrennungen an diesen heißen Ober-
flächen zu vermeiden, müssen UV-Strahlergehäuse
verkleidet sein. Ist dies nicht an allen Stellen möglich,
müssen Maßnahmen gegen zufälliges Berühren, z. B.
durch Anbringen von Abschirmungen wie Lochblechen
o. Ä., getroffen werden. Werden für Rüst-, Reinigungs-
oder Wartungsarbeiten an Trocknern verriegelte Schutz-
einrichtungen geöffnet, besteht die Gefahr, dass heiße
Oberflächen zugänglich werden. Derartige Stellen müs-
sen deshalb mit dem Warnzeichen »Warnung vor heißen
Oberflächen« gekennzeichnet sein.

Brandgefahr Die Temperaturen im Bereich der Trockner
können so hoch sein, dass sich die Bedruckstoffbahn
entzündet. Zur Vermeidung eines Brandes darf die volle
Leistung der Trockner deshalb nur bei laufender Ma-
schine abgegeben werden. Bei Stillstand der Maschine
oder Bahnriss muss eine Überhitzung zuverlässig verhin-
dert werden. Der Maschinenhersteller muss dazu Vor-

kehrungen treffen. In der Nähe der Trockner bzw. der
Etikettendruckmaschine sind CO²-Feuerlöscher bereit-
zuhalten.

UV-Farben/-Lacke und Reinigungsmittel – Hand-
und Hautschutz Ein Großteil der Reinigungsmittel,
UV-Druckfarben und -Lacke, aber auch Hilfsstoffe wie
Verdünner, sind als reizend und sensibilisierend bei
Hautkontakt eingestuft. Das heißt: Sie beeinträchtigen
die Augen, die Atmungsorgane sowie die Haut und
können durch ihre sensibilisierende Wirkung Allergien
hervorrufen.

Bei allen Arbeiten, die zu einem Hautkontakt führen
können – wie das Umfüllen von UV-Farben und -Lacken
oder das Reinigen von Druckformen, Druckwerken und
Arbeitsgeräten – müssen daher eine geeignete Persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) wie entsprechende Ar-
beitskleidung bzw. Chemikalien-Schutzhandschuhe
getragen sowie Hautschutz- und Hautreinigungsmittel
angewendet werden. Für die meisten Anwendungen sind
Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk mit einer Mate-
rialstärke größer 0,4 mm gut geeignet. Reinigungsarbei-
ten mit Lösemitteln erfordern Schutzhandschuhe aus
Nitrilkautschuk mit einer Materialstärke von mehr als
0,7 mm. Die Wahl des Hautschutzmittels richtet sich
nach den eingesetzten Arbeitsstoffen. In der Regel sind
Präparate mit Schutzwirkung sowohl für wasserlösliche
als auch für wasserunlösliche Stoffe geeignet. Sollten
doch einmal UV-Farben/-Lacke auf die Haut gelangen,
sollten die betroffenen Stellen gründlich mit einem ge-
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[ 1 ] Zusätzliche
Abschirmung
des gesamten
UV-Strahlers.
Werksfoto:
Schreiner

[ 2 ] Die getrennte
Aufbewahrung
von Arbeits- und
Straßenkleidung
kann durch sepa-
rate Schränke
gewährleistet
werden.
Foto: Fotolia
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eigneten Hautreinigungsmittel abgewaschen und mit rei-
nem Wasser nachgespült werden. Bei der Auswahl des
Hautreinigungsproduktes ist darauf zu achten, dass es
neben der effizienten Reinigungswirkung eine möglichst
hautschonende Zusammensetzung aufweist.

Farb- und Lacknebel Unter bestimmten Bedingungen
bilden sich beim Spalten der Druckfarbe oder des Lacks
kleinste ungehärtete Tröpfchen, sogenannte Aerosole.
Die Tröpfchen können nicht nur zu Verschmutzungen
im Bereich der Druckmaschine führen, sondern es be-
steht auch die Gefahr, dass sie bei den Beschäftigten
durch Einatmen Gesundheitsstörungen hervorrufen. Mit
der Unterstützung des Druckfarben- bzw. Lackherstel-
lers kann der Farb- und Lacknebelbildung oft erfolgreich
entgegengewirkt werden. Alternativ können Absaug-
systeme mit Filtereinheiten oder eine Reduzierung der
Maschinengeschwindigkeit Abhilfe schaffen.

Makulatur mit nicht gehärteten UV-Druckfarben
und -Lacken Druckerzeugnisse mit nicht gehärteten
UV-Farben und -Lacken müssen gekennzeichnet, ge-
trennt gelagert und als Sondermüll entsorgt werden.
Wegen ihrer allergieauslösenden Wirkung ist ein Haut-
kontakt mit der Makulatur zu verhindern.

Arbeitskleidung Beim Umgang mit UV-Farben/
Lacken muss die Arbeitskleidung vom Betrieb zur
Verfügung gestellt und gereinigt werden. Dies ist

erforderlich, weil diese Farben und Lacke auf der Klei-
dung nicht trocknen. Da UV-Druckfarben und -Lacke
hautreizend bzw. hautsensibilisierend wirken, ist ver-
schmutzte Arbeitskleidung sofort zu wechseln. Das ist
bei farblosen UV-Lacken besonders wichtig, da sie
schlechter als Farben zu erkennen sind. Auf keinen Fall
darf die am Körper getragene Kleidung mit Lösemitteln
gereinigt werden. Arbeitskleidung, die versehentlich mit
Lösemitteln benetzt wurde, muss ebenfalls sofort ent-
fernt werden. Um eine Verschmutzung der privaten Klei-
dung mit Resten von UV-Farben/-Lacken zu verhindern,
müssen Arbeits- und Privatkleidung getrennt aufbe-
wahrt werden. Die getrennte Aufbewahrung von
Arbeits- und Straßenkleidung kann durch separate
Schränke gewährleistet werden.

Spezielle Unterweisung für den Umgang mit UV-
Technologie Bevor die UV-Technologie zum ersten
Mal eingesetzt wird, müssen die Mitarbeiter unterwiesen
werden. Die Unterweisung der Beschäftigten zu den Ge-
fährdungen der UV-Technologie ist mindestens einmal
jährlich anhand der Betriebsanweisungen und zusätz-
licher Schulungsmaterialien durchzuführen.

Weitere, detailliertere Informationen hat die BG ETEM
auf ihrer Website (www.bgetem.de > Branchenverwal-
tung Druck und Papierverarbeitung, > Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, > Branchen – Informationen,
> Etiketten- und Schmalbahndruck) zusammengestellt.
[ My ]
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Möglichkeiten der Abschirmung für UV-Strahler bei verschiedenen Bahnverläufen

Strahlengehäuse
Reflektor
UV-Lampe
Strahl
Abschirmung
Bedruckstoff
Gegenkühlung
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Anwendungsbereich Die TRGS 510 ist für die passive
Lagerung von ortsbeweglichen Behältern gültig, d. h.
für deren Ein- und Auslagern und deren Transport in-
nerhalb des Lagers sowie für das Beseitigen freigesetz-
ter Gefahrstoffe. Zu den ortsbeweglichen Behältern im
Sinne dieser TRGS gehören Verpackungen wie Fässer,
Kanister, Flaschen oder vergleichbare Gefäße, Groß-
packmittel (IBC), Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks
und Druckgasbehälter. Die Gefährdungen, die bei einer
aktiven Lagerung zusätzlich entstehen können, z. B. das
Umfüllen und Entnehmen von Gefahrstoffen, werden
von der TRGS nicht erfasst. Sie gilt auch nicht für Stof-
fe, die sich im Produktions- oder Arbeitsgang befinden.
Diese Gefährdungen müssen nach der TRGS 400
»Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen« gesondert beurteilt werden. Daraus ergeben
sich ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen.

Was ist neu? Neben den allgemeinen Maßnahmen für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz, die immer
zu berücksichtigen sind, wurden ergänzende Maßnah-
men in Abhängigkeit von Mengenschwellen festgelegt.

Der Leitfaden für die Zusammenlagerung von Chemi-
kalien des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI),
das sogenannte Lagerklassenkonzept, wurde moder-
nisiert in die TRGS aufgenommen.

Neue Technische Regel zur Lagerung von Gefahr-
stoffen Ende Dezember 2010 ist die neue Technische Regel
zur Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
(TRGS 510) erschienen. Die TRGS 510 fasst die Anforder-
ungen an die Lagerung in ortsbeweglichen Behältern, die
bislang auf mehrere Regelwerke verteilt waren, aktualisiert
zusammen. Gleichzeitig wurden die bisherigen Regeln
zurückgezogen.
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Von besonderem Interesse für Druckereien und Papier
verarbeitende Betriebe, in denen regelmäßig mit ent-
zündbaren Flüssigkeiten umgegangen wird, z. B. Wasch-
und Reinigungsmittel, Isopropanol, brennbare Farben
und deren Lösemittel wie Toluol und Ethylacetat, Ver-
dünner für Farben, sind:

»Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten« (Nummer 12)
»Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Sicherheits-
schränken in Arbeitsräumen« (Anlage 3)
»Lüftung und Vorschriften zum Explosionsschutz bei
der Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten mit einem
Flammpunkt unterhalb von 55 °C« (Anlage 7) und
»Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis
50 kg (Kleinmengenregelung)« (Anlage 9).

Neu ist, dass nun eine Lüftung des Lagerraumes bereits
ab 200 kg netto erforderlich ist, Gleiches gilt für Auffang-
räume. Auf Auffangräume oder Auffangwannen kann
zwar verzichtet werden, wenn Transportbehälter bis
1000 Liter keine Öffnungen unterhalb des Flüssigkeits-
spiegels besitzen, allerdings werden derartige Wannen
häufig trotzdem erforderlich sein, da diese im Allge-
meinen in anderen Rechtsbereichen, z. B. im Gewässer-
schutz gefordert werden. Die Anforderungen an die
Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe im Arbeitsraum
sind in der Tabelle zusammengefasst. [ My ]

Fotos: Werksfotos
Lacont

Lagerung entzündbarer/brennbarer Flüssigkeiten im Arbeitsraum in nicht zerbrechlichen Gefäßen

Anforderungen Menge

In Auffangwanne stellen ≤ 5 Liter*

Stahlschrank (Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 5 Liter bis 20 Liter*
mit Feuer widerstandfähigkeit mind. 15 min empfohlen)

Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 mit Feuer- 20 Liter bis 50 kg*
widerstandfähigkeit mind. 15 min

Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 mit Feuer- 50 kg bis 300 Liter R11, R12
widerstandfähigkeit mind. 20 min 50 kg bis 500 Liter R 10

Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 mit Feuer- 50 kg bis 500 Liter R11, R12
widerstandfähigkeit mind. 20 min, Automatische 50 kg bis 1000 Liter R 10
Feuerlöschanlage oder Brandmeldeanlage
inkl. Werkfeuerwehr

Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 mit Feuer- ≤ 500 Liter R11, R12
widerstandfähigkeit mind. 90 min ≤ 4000 Liter R 10**

* s. Anlage 9: Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis 50 kg (Kleinmengenregelung)
** Werden ausschließlich Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt zwischen 60 und 100 °C gelagert,

beträgt die Höchstlagermenge in einem Arbeitsraum 5000 Liter

R 10, R 11, R 12 bzw.
H 224, H 225, H 226
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Allgemeinbeleuchtung – in Zukunft LED? Seit 2010
sind erste LED-Leuchten auf dem Markt, die sich technisch
und energetisch für die Bürobeleuchtung eignen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt sind einem breiten Einsatz von LEDs in
der Allgemeinbeleuchtung jedoch noch Grenzen gesetzt.

Retrofit-Lösung
für Glühlampen-
fassung

Foto: OSRAM
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Einzelne Hersteller erzielen bei Downlights mit LEDs
ähnlich gute Wirkungsgrade wie mit Energiesparlampen.
Auch für den Einsatz in Orientierungs- und Rettungs-
zeichenleuchten sind LEDs bereits heute gut geeignet.
Beeindruckend sind Installationen, die Farbe und Inten-
sität wechseln. Für diese Anwendungen sind LEDs
geradezu prädestiniert, da sich das häufige Ein- und
Ausschalten nicht auf deren Lebensdauer auswirkt.

Was sind LEDs? Die Kurzform LED steht für Licht
Emittierende Diode. Dioden werden seit längerem in
der Signaltechnik oder auch beispielsweise als Standby-
Lampe in Elektrogeräten verwendet. Grundsätzlich ist
zwischen den punktförmigen LEDs und den flächigen
OLEDs (Organische Licht Emittierende Diode) zu unter-
scheiden. Erstere senden das Licht eng gebündelt aus
und haben dadurch hohe Punktleuchtdichten. Was bei
Signalen von Vorteil ist, nämlich dass sie über weite
Distanzen sehr gut sichtbar sind, erschwert die Anwen-
dung in der Allgemeinbeleuchtung: Um das Licht vom
viel zu hellen Punkt in die Breite zu streuen, werden ent-
weder Optiken – wie Linsen – davor gesetzt. Oder die
verborgene LED strahlt auf eine Fläche, die dann wiede-
rum in den Raum abstrahlt. Die OLED dagegen ist flächig
und kann ohne weitere Lichtlenkung direkt verwendet
werden. Allerdings liegt die heute erreichte Lichtaus-
beute nur bei etwa einem Drittel im Vergleich zu der von
LEDs. Somit ist ein Einsatz aus energetischen Gründen
noch nicht sinnvoll. Einzelne OLED-Leuchten haben
aufgrund des hohen Anschaffungspreises noch den
Status von Liebhaberstücken.

Vorteile und Herausforderungen Zu den Vorteilen,
die der Einsatz von LEDs in der Allgemeinbeleuchtung
bringt, zählen u. a.:

kleine Abmessung
unbegrenzt schaltbar
lange Lebendsauer bis ca. 50 000 h
kein Quecksilbergehalt.

Zu den Herausforderungen an Leuchtenhersteller und
Betreiber zählen u. a.:

Thermomanagement Die von der LED auf kleiner Fläche
abgegebene Wärme muss abtransportiert werden.
Dies erfolgt beispielsweise über Kühlrippen. Bei feh-
lerhaftem Design wurden Lebensdauern von deutlich
unter 5000 h beobachtet.

Farbwiedergabe Noch in unserem Artikel »Lampen –
welche ist die Richtige?« im Mitteilungsblatt tag für
tag Ausgabe 6/2007 war die unzureichende Farbwie-
dergabe eines der den Einsatz einschränkenden Aus-
wahlkriterien. Zwischenzeitlich sind bei einzelnen
Produkten bereits Werte des Allgemeinen Farbwieder-
gabeindexes Ra > 90 erreichbar.
Die Lichtausbeute bei warmen Lichtfarben ist niedrig.
Für eine gute Farbwiedergabe bei roten Farben ist der
spezielle Farbwiedergabeindex R9 zu beachten. Mängel
bei der Farbwiedergabe sind leicht mit bloßem Auge
zu erkennen, wenn ein rotes Tuch unter LED-Beleuch-
tung plötzlich braun aussieht.
Nachkauf Die Entwicklung neuer, leistungsstärkerer
LEDs verläuft mit einer beachtlichen Geschwindigkeit.
Daher ist es beim Kauf einer Leuchte sinnvoll, auf
austauschbare Komponenten zu setzen.
Ausfall einer einzelnen LED Sollen Dunkelstellen
vermieden werden, so ist fast immer der Austausch
der gesamten Komponente erforderlich.
Die Elektronik muss zuverlässig arbeiten.
Gefährdung durch optische Strahlung In der Regel
werden die Grenzwerte der OStrV in der Allgemein-
beleuchtung unterschritten. Eine Ausnahme bilden
beispielsweise blaue LEDs. Das gebündelte Licht ist
sehr energiereich und kann sogar zur irreparablen
Schädigung des Auges (Zerstörung der Netzhaut)
führen. Diese Gefährdung ist auch unter »Blue Light
Hazard« bekannt. Im Bereich der Lichttherapie sind
beispielsweise einzelne Leuchten mit mehreren Dut-
zend blauer LEDs auf geringer Fläche auf dem Markt,
bei denen die Grenzwerte der OStrV überschritten
werden. Auch bei speziellen LED-Strahlern, wie sie
z. B. zur Rissprüfung eingesetzt werden, werden die
Expositionsgrenzwerte der OStrV je nach Abstand
und Einwirkungszeit überschritten. Sichern Sie
sich ab, indem Sie Lampen einsetzen, die nach DIN
EN 62471 die Klassifizierung »Freie Gruppe« haben.

>>

Foto: fotolia
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Retrofits Unter diesem Begriff werden Lampen ver-
standen, die in bestehende Fassungen eingeschraubt
werden. Als Glühlampenersatz mag das LED-Retrofit
noch eine akzeptable Lösung darstellen. Aus energe-
tischer Sicht wären aber Kompaktleuchtstofflampen
sinnvoller. Soll die hervorragende Farbwiedergabe-
eigenschaft u.a. im warmen Bereich (Rottöne) erhalten
bleiben, bieten sich Halogenlampen im Glühlampen-
korpus an.

Problematisch ist jedoch der derzeit stark beworbene
Ersatz von Leuchtstofflampen durch Retrofit-Varianten.
Diese könnten überwiegend in Büro- und Industrie-
leuchten eingesetzt werden. Wesentlich für die kritische
Beurteilung sind folgende drei Punkte:

Technik von Leuchte und Vorschaltgerät Jede Tech-
nologie benötigt eine entsprechende Starthilfe. Gege-
benenfalls erforderliche Umbauten an Leuchten und
an den Vorschaltgeräten der Leuchtstofflampen sind
aber u.a. wegen der hohen anliegenden Spannung
sowie dem Verlust der CE-Konformität kritisch. Beim
Wechsel von LED-Röhrenlampen mit elektrischem
Durchgang besteht die Gefahr eines Stromschlags.
Mehr zu diesen Themen enthalten die Schriften »LED
in Leuchtstofflampenröhren« sowie »Verbraucher-
information zu Licht emittierenden Dioden (LED) –
Röhrenlampen«.
Thermomanagement Leuchten sind auf den Einsatz
der ursprünglich für sie vorgesehenen Lampen hin
optimiert. Retrofits haben einen deutlich geringeren
Wirkungsgrad als LEDs in eigens dafür konstruierten
Leuchten. In der »unpassenden« Leuchte kann die
Wärme nicht genügend abgeleitet werden. Damit sin-
ken Lichtausbeute und Lebensdauer und somit die
Wirtschaftlichkeit.
Lichtverteilung Leuchtstofflampen geben das Licht in
alle Richtungen ab. LEDs strahlen direkt. Dadurch ist
es einfach, beispielsweise auf einer Tischfläche einen
horizontalen Beleuchtungsstärkewert von 500 lx zu er-
reichen. Genauso wichtig ist jedoch die vertikale Be-
leuchtungsstärke. Diese dient der Erkennbarkeit von
geneigten Arbeitsmitteln, Gesichtern etc. und ist da-
mit unverzichtbar.

Sollen die lichttechnischen Merkmale der Beleuchtung
weiter erhalten bleiben, so sind heute nur für extrem eng
strahlende Leuchten Retrofits am Markt erhältlich, die
tatsächlich zu Energieeinsparungen führen können. Falls
Retrofits eingesetzt werden sollen, so ist vorab eine aus-
sagekräftige Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.

Blendung Die Leuchtdichte (Helligkeit) von LEDs ist
extrem hoch. Blendung, die zu »Nachbildern« auf der
Netzhaut führt, ist inakzeptabel. Generell sind Direkt-
und Reflexblendung zu vermeiden, um die Arbeits-
leistung zu erhalten. Leider reicht eine Berücksichti-
gung der UGR-Werte (zur Ermittlung des Grads der
Direktblendung) nach DIN EN 12464 bei LEDs nicht
aus. Dies liegt daran, dass die Lichtaustrittsfläche der
Leuchte im UGR-Verfahren als gesamte, homogene
Fläche angenommen wird. Bei LEDs jedoch wechseln
sich dunkle Bereiche mit extrem hellen Bereichen ab,
die Leuchtdichtewerte über 30 Mio. cd/m² aufweisen
können. Die Blendungsbeurteilung bei LEDs ist heute
noch nicht geregelt. Wenn Sie einzelne LEDs erken-
nen können, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die
Blendungsbegrenzung nicht ausreichend sein könnte.

Aktuell verändert sich der Markt der Leuchten- und
Lampenhersteller durch die neue Technologie der LED
stark. Bedauerlicherweise ist für den Nutzer nicht so
leicht erkennbar, ob das Produkt die getroffenen Ver-
sprechen auch halten kann. Jede neue Technologie lebt
davon, dass es so genannte »Vorreiter« gibt. Die Freude
daran sollte auf jeden Fall größer sein als der Frust. Daher
der Tipp: Die Beratung von Profis und Qualitätsanbietern
nutzen.

Foto: fotolia
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Fazit Die LED in der Allgemeinbeleuchtung wird in Zu-
kunft eine große Rolle spielen. Sinnvoll sind Lösungen
mit eigens dafür konstruierten Leuchten. Aufgrund der
höheren Gesamtkosten wird bis zum großflächigen Ein-
satz aber noch Zeit vergehen.

Ob die LED die bislang bekannten Technologien vom
Markt verdrängen wird, bleibt offen. Denn auch beispiels-
weise bei Leuchtstofflampen und Halogenmetalldampf-
lampen ist noch beachtliches Entwicklungspotenzial
vorhanden. [ Hu ]
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[ 1 ] Sicheres Ein- und
Ausbauen der Obermesser

[ 2 ] Keine Verbrennungs-
gefahr dank Hotmelt-Pillows
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Seit 2003 wendet der Betrieb die sogenannte WCM-
Methode an, um das Unternehmen wettbewerbsfähiger
zu machen und um Prozessabläufe zu optimieren.
WCM steht für World Class Manufacturing.

Zu Beginn des Jahres 2003 wurden sieben Arbeits-
gruppen gebildet, die sich mit folgenden Schwerpunkten
beschäftigen: Qualitätsmanagement, autonome und vor-
beugende Instandhaltung, Verbesserung der Maschinen-
effizienz, Personalentwicklung, Lieferkette, Kosten,
Umweltschutz, Projektmanagement und Sicherheit.
Die Arbeitsgruppen treffen sich wöchentlich und ana-
lysieren die Prozessabläufe im Hinblick auf Aktivitäten,
die nicht zur Wertschöpfung beitragen. Außerdem
können alle Mitarbeiter ihre Ideen über das Betriebliche
Verbesserungswesen einbringen.

Speziell für den Bereich Sicherheit hat das Werk im
Jahr 2005 eine Gruppe von zwölf Personen gegründet,
die die Sicherheitsaktivitäten organisiert. Es werden
wöchentliche Begehungen mit den zuständigen Maschi-
nenführern an den Produktionslinien durchgeführt,
damit Sicherheitsmängel erkannt und kontinuierlich
reduziert werden. Ein Team, welches sich überwiegend
aus Maschinenführern zusammensetzt, analysiert Un-
fälle und erarbeitet Verbesserungsvorschläge.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie im Unternehmen
mit diesen Instrumenten in der Praxis Unfälle vermieden
werden.

Ein- und Ausbauhilfe für Obermesser An den
Schneidemaschinen müssen regelmäßig die Obermesser
(Kreismesser) ausgetauscht werden. Dazu musste bisher
am Messerhalter mit einem Schraubenzieher und einem
Zweilochschlüssel hantiert werden. Mit einer aus einem
betrieblichen Vorschlag resultierenden Vorrichtung
ist es möglich, die Spannmutter nur mit dem Zweiloch-
schlüssel zu lösen.
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Besser und sicherer durch Prozessoptimierung
Tetra Pak hat ein Sicherheitskonzept installiert, mit dem das
Unternehmen immer besser und sicherer wird. Dafür erhielt
das Unternehmen bei der Vergabe des Präventionspreises
2010 eine Auszeichnung.
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Es besteht nicht mehr die Gefahr von Stichverletzungen
durch das Abrutschen des Schraubenziehers. Außer-
dem verkanten die Messer nicht mehr und lassen sich
leichter entfernen.

Hotmelt-Pillows 2009 zog sich ein Mitarbeiter eine
Brandverletzung an der Hand zu. Der Mitarbeiter ar-
beitete an einer Beschichtungsanlage. Beim Nachfüllen
von Hotmeltkleber löste sich der würfelförmige Kleber
nicht aus der Verpackung. Durch ruckartige Bewegun-
gen geriet eine Ecke der Verpackung in den bereits
aufgelösten heißen Kleber und schleuderte diesen auf
seine Hand. Nach eingehender Unfallanalyse, einigen
Versuchen und Gesprächen mit dem Lieferanten ent-
stand die heutige Lösung:

Der Hotmelt wird heute in Form von deutlich kleineren
Hotmelt-Pillows angeliefert, die mit Silikon umhüllt sind.
Der Mitarbeiter kann den Kleber problemlos und ohne
lästiges Auspacken nachfüllen und besser dosieren.

Festinstallierte Leiter Zum Einziehen einer Papier-
bahn wird eine Leiter benötigt. Das Herbeiholen dieser
Leiter war den Mitarbeitern oft zu umständlich. So klet-
terte ein Mitarbeiter auf den Maschinenständer, rutschte
mit dem Fuß ab und verletzte sich am Fußgelenk.

Die Lösung des Problems war, eine Leiter fest zu ins-
tallieren. Diese Leiter wurde »über Kopf« angebracht
und muss nach unten geklappt werden, damit ein Ein-
ziehen der Papierbahn möglich ist. So wird die Verwen-
dung der Leiter automatisch sichergestellt.

Fazit Das Unternehmen praktiziert ein Sicherheitskon-
zept, mit dem Mängel systematisch erkannt und effektive
Maßnahmen zur Unfallverhütung getroffen werden. Über
das Betriebliche Verbesserungswesen können alle Mit-
arbeiter ihre Ideen einbringen. [ Eu ]

Festinstallierte
Leiter erleichtert
Rüstarbeiten

Fotos: Frey, Egling
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Seit Jahren arbeitet die Firmengruppe an Verbesse-
rungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Besondere
Erfolge konnten nun erzielt werden, nachdem im Rahmen
der Einführung von Lean Management die Mitarbeiter
in die Entwicklung ergonomischer Verbesserungen ein-
gebunden sind. Für den Bau von angepassten Produk-
tionseinrichtungen wurde ein Baukastensystem zur
Verfügung gestellt. Durch den unkomplizierten Eigenbau
können die Einrichtungen genau auf die betrieblichen
Abläufe und Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt
werden. Die Produktionseinrichtungen werden in einer
eigens eingerichteten innerbetrieblichen Werkstatt her-
gestellt.

Ergonomie an vielen Arbeitsplätzen deutlich
verbessert Verbesserungen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz haben in der Schreiner Group GmbH & Co. KG bereits
eine lange Tradition. Durch die Einbindung der Mitarbeiter
konnte jetzt die Ergonomie an vielen Arbeitsplätzen verbes-
sert werden. Dafür wurde das Unternehmen bei der Vergabe
des Präventionspreises 2010 ausgezeichnet.

[ 1 ]
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Mittlerweile wurden etwa 500 Einrichtungen mit diesem
System gebaut; Beispiele dafür sind:

Einfaches und rückenschonendes Handling
schwerer Materialrollen Die Materialrollen werden
nicht mehr in Blocklagerung auf dem Boden in Gitter-
boxpaletten aufbewahrt, sondern in einem Durchlauf-
lagerregal bereitgestellt. Dabei werden die Rollen
mit einer Hebehilfe und einer Dreheinrichtung in das
Regal eingesetzt und wieder entnommen.
Ergonomische Bereitstellung der Hülsen an den
Maschinen Bisher wurden die Leerhülsen (Rollen-
kerne) in schmalen Fässern auf dem Boden an den
Maschinen vorgehalten. Nun werden sie in Kästen
auf einem Regalgestell in Griffhöhe bereitgestellt.
Optimierte Bereitstellung von Vollflächensleeves und
Druckzylindern Vollflächensleeves und Druckzylinder,
die früher stehend in einem herkömmlichen Regal ge-
lagert wurden, werden auf waagerecht angeordnete
Träger gesteckt.

Fazit Das Unternehmen hat gemeinsam mit den
Mitarbeitern die Ergonomie an vielen Arbeitsplätzen
deutlich verbessert. Mit den durchgeführten Maßnah-
men, die zum großen Teil auf Ideen der Mitarbeiter
zurückgehen, konnten die Muskel-Skelett-Belastungen
deutlich reduziert werden. [ Eu ]

[ 1 ] Verbesserte
Ergonomie bei der
Hülsenentnahme

[ 2 – 3 ] Hebehilfe
für bedruckte Rollen

[ 4 ] Druckzylinder

Fotos: Werksfotos
Schreiner Group

[ 2 ]

[ 4 ]
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Einfälle statt Ausfälle
Wir zeichnen Ideen aus, die in Betrieben teure Ausfälle
und menschliches Leid durch Unfälle sowie gesundheitliche
Schäden verhindern. Mitmachen kann jedes Unternehmen –
von der Einzelfirma bis zum Großkonzern.

www.bgetem.de/praeventionspreis Hotline 0611-131·8199
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